
Amt Lütjenburg (ohne Stadt Lütjenburg)
Abfuhrtag: Freitag, den 12.01.2024
Gemeinde Ortsteil      / Sammelplatz
Behrensdorf: Parkplatz ehem. Kindergarten, Alte Dorfstraße 17
Blekendorf: Bauhof Lange Straße

- Friederikental: Buswartehäuschen
- Futterkamp: Hardornbuswartehäuschen
- Kaköhl: Bolzplatz Alte Schule
- Nessendorf: Parkplatz Hohe Luft
- Rathlau: Anschlagtafel
- Sechendorf: Feuerwehrgerätehaus
- Sehlendorf: Buswendeplatz

Dannau: Dorfplatz
Giekau: Parkplatz am Sportplatz

- Engelau: Feuerwehrgerätehaus
Helmstorf: - Kühren: Feuerwehrgerätehaus
Högsdorf: - Högsdorf:  Weg zwischen Feuerwehrgerätehaus u. Sportplatz 
Hohenfelde: Schulhof                                       
Hohwacht: - Althohwacht:  Parkplatz

- Neuhohwacht:  Berliner Platz
Kirchnüchel: - Neuharmhorst: Feuerwehrgerätehaus
Klamp: - Rönfeldholz:  Ortsausgang Richtung Klamp links am Wald

- Vogelsdorf:  Ortseingang von Wentorf kommend      
- Wentorf: Schoolredder, Parkplatz Sportheim

Kletkamp: Kletkamp neben Nr. 10, am Wasserbrunnen                             
Panker: - Darry: Schulweg, Container Schulparkplatz

- Gadendorf: Buswartehäuschen
- Matzwitz: Kinderspielplatz
- Satjendorf: Dorfstraße 5, altes Feuerwehrhaus

Schwartbuck: - Schwartbuck: Dorfstraße 49b
Tröndel: - Tröndel: Parkplatz am Gemeinschaftshaus    

KREISPLÖN
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Weihnachtsbaumabfuhr 2024

Wichtige Hinweise zur Abfuhr - bitte unbedingt beachten!
●  Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden.
●  Vor Anlieferung sind der Baumschmuck (z.B. Lametta) und Zubehörteile 

(z.B. Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen.
●  Glas- und Altkleidercontainer müssen frei zugängig bleiben.

●  Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens auf den
Sammelplätzen angeliefert werden.

●  Weihnachtsbäume dürfen max. 3 m lang sein und 15 cm Stammdurchmesser haben.
●  Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen von den benannten Plätzen

abgefahren. Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig! 


